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Zur Inkraftsetzung des Bundesgesetzes iiber die

Erstellung neuer Landeskarten.
(SchluB3)

Fiir die Erstellung einer neuen Landeskarte im Maf@stab 1 : 25 000,
welche die Kartenkonferenz vom Oktober 1933 fiir allgemeine zivile
Zwecke als unentbehrliche, inhaltsreichere Detailkarte neben der neuen
Landeskarte 1 : 50 000 begriindet und in erster Linie postuliert, beriick-
sichtigt und enthéilt der von der Eidg. Landestopographie dem Armee-
kartenprojekt 1933 zugrunde liegende Ausfithrungsplan die notwen-
digen ausschlaggebenden technischen Voraussetzungen und zweckdien-
lichen, darauf vorbereitenden vorsorglichen MaBnahmen. Der nach
diesem Arbeitsplan vorgesehene, mit technischen und 6konomischen
Vorteilen verbundene, praktisch erprobte Arbeitsvorgang ergibt, wie
aus vorliegenden Ausfithrungen hervorgeht, bei der Umarbeitung der
Originaliibersichtspline der Schweiz. Grundbuchvermessung im ein-
geschalteten Zwischenredaktionsma@stab 1 : 25 000 ein priméres Zwi-
schenprodukt in Form kartographischer Originalvorlagen; diese lassen
sich jederzeit in Bedarfsfillen fir vorldufige Kartenausgaben im MaB-
stab 1 : 25 000 mit Hilfe eines vereinfachten Vervielfidltigungsverfahrens
von Fall zu Fall verwerten. Die Kartenkonferenz vom Oktober 1933
erachtet jedoch im Hinblick auf die vorhandenen zivilen Bediirfnisse
diese im Armeekartenprojekt 1933 lediglich fiir einzelne Bedarfsfille
vorgesehene Bereitschaft als unzureichendes Provisorium und bean-
sprucht deshalb eine endgiiltige Reproduktion mil planmdfiger Publika-
tion und periodischer Nachfiithrung einer nach Originalstichplatten repro-
duzierten, neuen Landeskarte 1: 25 000. Dieses Postulat gibt uns zu
den folgenden Bemerkungen Anla3. Wihrend der lingstens zu 20 Jahren
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vorgesehenen Erstellungsperiode der dringlichst bendétigten neuen
Landeskarte 1 : 50 000 werden mit vereinzelten Ausnahmen die vor-
handenen Kupferstecher der Eidg. Landestopographie durch den Neu-
stich und die Nachfithrung der Originalkupferplatten dieser Landes-
karte 1 : 50 000, sowie fiir die Ausfithrung periodischer Stichnachtrige
auf den Originaldruckplatten bisheriger Kartenwerke dauernd bean-
sprucht. Die Zahl der nur zeitweise abkommlichen Kupferstecher reicht
nicht aus, um alle wihrend der Erstellungsperiode der neuen Landes-
karte 1 :50 000 gleichzeitig fertiggestellten Originalvorlagen fiir die
neue Landeskarte 1 :25 000 in Kupfer zu stechen. Eine ausreichende
Vermehrung der Kupferstecher ist innert niitzlicher Frist ausgeschlos-
sen, weil geeignete Spezialarbeitskrifte dieser Art im schweiz. Privat-
gewerbe nicht erhiltlich sind und eine Heranbildung im Hinblick auf
die langjihrige Lehr- und Ausbildungszeit nicht in Frage kommen
kann. Aullerdem ist in Erwigung zu ziehen und zu beriicksichtigen,
dal3 eine derartige, durch aufllerordentliche Verhiltnisse von relativ
kurzer Dauer bedingte wesentliche Vermehrung der Kupferstecher der
Eidg. Landestopographie, schon nach 15—20 Jahren iiberfliissige
Arbeitskrifte zur Folge hitte, fiir welche im Hinblick auf ihren auBer-
gewohnlichen Spezialberuf erfahrungsgemifl im Privatgewerbe keine
oder doch nur ausnahmsweise ausreichende Verwendungsmaoglichkeiten
und Arbeitsgelegenheiten vorhanden wiren. Soll dem Postulat der
Kartenkonferenz vom Oktober 1933 dennoch stattgegeben werden,
dann ergibt sich die zwingende Notwendigkeit wihrend der Erstellungs-
periode der neuen Landeskarte 1 : 50 000 durch ein anderes geeignetes
Reproduktionsverfahren Ersatz zu schaffen. Die Moglichkeit besteht,
an Stelle des ausschlielllichen, manuellen Kupferstiches ein bekanntes,
von der Landestopographie erprobtes und anndhernd gleichwertiges
Verfahren zur Erstellung der Originalkupferplatten fiir die neue Landes-
karte 1 :25 000 entweder ausschliellich oder teil- bzw. zeitweise in
Kombination mit dem Kupferstichverfahren anzuwenden. Auf diese
Weise werden die Kupferstecher fiir die erstmalige Erstellung der
Originaldruckplatten dieser im groBlen MalBstab 1 : 25 000 geforderten
Landeskarte zum grof3iten Teil entbehrlich. Das von der Eidg. Landes-
topographie erprobte und hierfiir als leistungsfiahig ausgewiesene, sowie
ausreichend qualifizierte photochemische Reproduktionsverfahren mit-
telst Phologravur, setzt allerdings technisch einwandfreie, fiir die photo-
graphische Aufnahme und photomechanisch-chemische Uebertragung
auf die Original-Kupferdruckplatten geeignete, besonders hohe Anfor-
derungen stellende Kartenoriginalzeichnungen voraus; die Anfertigung
derselben erfordert besonders geschulte und erfahrene Kartographen
und speziell ausgebildete Kartenzeichner. Erfahrungsgemif sind diese
Berufsleute in ausreichender Zahl im Privatgewerbe vorhanden und
erhéltlich oder bei geeigneter Vorschulung in verhiltnismiflig kurzer
Zeit auf die Erfordernisse dieser Berufsspezialitit umzulernen. Diese
Arbeitskrifte werden im Gegensatz zu den Kupferstechern nach ab-
geschlossener Verwendung im Dienste der Landestopographie auch
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wieder im Privatgewerbe Verwendung und ausreichende Beschiftigung
finden kénnen. Die durch das Photogravur-Verfahren bedingten hoch-
qualifizierten, handgezeichneten Originalkartenvorlagen verursachen
im Vergleich zur Originalkartenzeichnung, welche die im Armeekarten-
projekt 1933 vorgesehene, vereinfachte Vervielfiltigungsmethode erfor-
dert, einen vermehrten Arbeitsaufwand, fiir dessen Bewiltigung der
gegenwirtige Bestand des kartographisch geschulten Personals der
Eidg. Landestopographie wiahrend der nichsten 20 Jahre nicht aus-
reicht; die voriibergehende Einstellung aushilfsweise beschiftigter
Arbeitskrafte dieser Art ist deshalb notwendig. Die planmillige, blatt-
weise Publikation auf Grund sowohl der erstmals erstellten, als auch
der spiter nachgefithrten Originaldruckplatten der von der Karten-
konferenz 1933 postulierten neuen Landeskarte 1 : 25000 bedingt
aullerdem deren Umdruck zur Erstellung der Druckplatten fiir den
Auflagendruck, was gegeniiber den fiir das Armeekartenprojekt 1933
vorgesehenen Aufwendungen ebenfalls vermehrten Aufwand an Per-
sonal und Material und daher zusitzliche Kosten verursacht.

Die Ausdehnung der neuen Landeskarte im groflen Mallstab
1: 25000 wird sich vorlaufig beschridnken miissen auf das Hoheits-
gebiet unseres Landes. Hieraus ergeben sich rechnungsmiflig ca. 800
vollinhaltliche Originaldruckplatten im Format 24/35 cm der Atlas-
blatter unserer Siegfriedkarte, deren jede eine Gebietsfliche von ca.
50 km? enthalten wird.

Die grundlegende Ausfithrungsform der Landeskarte 1 :25 000
strebt eine mdoglichst liickenlose, zusammenfassende kartographische
Darstellung des Inhalts der Originaliibersichtspliane der Schweiz. Grund-
buchvermessung an. Die kartographischen Vorlagen fiir die Original-
reproduktion der Landeskarte 1 : 25 000 werden je nach der Disponibili-
tat geeigneten Fachpersonals der Eidg. Landestopographie ausgefiihrt
entweder als Vorlagen fiir manuellen Kupferstich oder als Original-
zeichnungen fiir photochemische Reproduktion nach dem Photogravur-
verfahren, sowie in Kombination dieser beiden Reproduktionsverfahren.
Die Anfertigung der Originaldruckplatten erfolgt nach einem der hier-
vor genannten Reproduktionsverfahren im Anschlufl an die Aus-
fiihrung der entsprechenden Vorlagen, sobald letztere fertiggestellt
sind. Das kann und wird jeweils restlos jedoch erst eintreten, wenn die
erforderlichen, verifizierten und genehmigten Grundbuchiibersichtspliane
mindestens im Umfange der vorgesehenen, originalblattweisen Bearbei-
tungen zur Verfiigung stehen. Druck und Herausgabe der Landeskarte
1: 25000 werden wihrend der Erstellungsperiode der dringlichsten
Landeskarte 1 : 50 000 in der Regel jeweils dann erfolgen koénnen, so-
bald die hiervor genannten und hierzu erforderlichen Originaldruck-
platten fiir Erstellung zusammengesetzter Umdrucke in den fur die
Landeskarte 1 : 25 000 planmifBig vorgesehenen Publikationsformaten
fiir den Auflagendruck vorhanden sind. Wihrend der Erstellungs-
periode der dringlichsten Landeskarte 1 : 50 000 werden fur die erst-
malige Erstellung und sukzessive Publikation in den vorgesehenen Aus-



. 98

gabeformaten zur Hauptsache zur Verfiigung stehen, die zu Beginn
und wiahrend dieser Periode fertiggestellten Originaliibersichtspline
der Schweiz. Grundbuchvermessung; diese werden unsern friiher ge-
machten Angaben gemidll am Ende der Periode, als Gesamtfliche zu-
sammengefallt, sich iiber ca. 25 000 km? erstrecken, wovon jedenfalls
schitzungsweise lediglich eine Gesamtkartierungsfliche von ca. 20 000
km? in der erforderlichen zusammenhingenden Ausdehnung fiir eine
gebiets- und kartenblattweise kartographische und reproduktions-
technische Bearbeitung der neuen Landeskarte 1 : 25 000 in Betracht
kommen wird. Diese Gesamtkartierungsfliche entspricht ca. der Hilfte
unseres Landesterritoriums oder ungefdhr der Hilfte, d. h. ca. 400 der
im Format 24/35 ecm fiir die neue Landeskarte 1 : 25 000 vorgesehenen
Originaldruckplatten, deren Kartierung, Reproduktion und Publikation
wihrend der Erstellungsperiode der dringlichst bendétigten Landes-
karte 1 : 50 000 gleichzeitig unter den vorstehend ausgefithrten Voraus-
setzungen begonnen, planmifBlig gefordert und zum groB3en Teile fertig-
gestellt und publiziert werden koénnen.

Aus den vorstehenden Ausfithrungen und Aufschliissen iiber die
von der Eidg. Landestopographie geplante grundlegende Verwertung der
Originaliibersichispldne der Schweiz. Grundbuchvermessung fiir die
Erstellung neuer Landeskarten grofien Mafistabes geht hervor, in welcher
Weise innerhalb des vorgesehenen Gesamtprogramms fiir neue Landes-
karten die Schaffung einer Detailkarte im DMafstabe 1 : 25 000 vor-
gesehen ist. Damit ist gleichzeitig der Nachweis erbracht, da3 den dies-
beziiglichen in der mehrmals erwihnten ,,Denkschrift“ von einigen
zivilen, an der Landeskartenkonferenz 1933 beteiligten Verbinden, zu
denen auch der Schweiz. Geometerverein gehort, aufgestellten und
begriindeten Postulaten im Rahmen der mafligebenden Maoglichkeiten
weitgehend Rechnung getragen werden kann. Die Inangriffnahme und
sukzessive Forderung der erstmaligen Erstellung und planmdfigen Publi-
kation der neuen Landeskarte im Mafstab 1 : 25 000 schon wdhrend der
Erstellungsperiode der in erster Linie fertigzustellenden Landeskarte
1:50 000 ist somit grundsdlzlich gesichert.

Bern, Ende November 1935.
K. Schneider, Dipl. Ing.
Direktor der Eidg. Landestopographie.

Generelles Entwisserungsprojekt fiir eine kleine,
landliche Gemeinde.
Von Dipl.-Ing. Jac. Miiller, Ziirich.

Nachdem ich in den Nummern 11 und 12 dieser Zeitschrift, Jahr-
gang 1935, die Grundlagen fiir die Berechnung von Ortsentwisserungen
erlautert habe, mochte ich im Nachfolgenden zeigen, wie man bei der
Aufstellung eines generellen Kanalisationsprojektes vorgeht.



	Zur Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Erstellung neuer Landeskarten [Schluss]

